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2.

Zivilschutz ohne Einschränkungen

Der Zivilschutz ist weder das Privileg von Klassen noch das Vorrecht von
Städten oder bestimmten Landesteilen. Jeder Einwohner unseres Landes hat
nach der Zivilschutzkonzeption 1971 ein Recht auf einen Schutzplatz, wie er
auf der andern Seite auch die Pflicht hat, sich für den Zivilschutz zu interessieren

und im Dienste der Gemeinschaft seinen Teil dazu beizutragen, dass dieses
Glied unserer Gesamtverteidigung in der Stunde der Not zum Tragen kommt.
Die grösste Gefahr eines Krieges mit Kernwaffen, der beim Einsatz von
Atombomben auch ausserhalb der Landesgrenzen die Schweiz trifft, ist die radioaktive

Verstrahlung. Sie kennt weder Grenzen noch Verträge und kann alle Teile
unseres Landes in Mitleidenschaft ziehen, die Grossstädte wie das Mittelland
und die Gebirgsregionen. Der Schutz unserer Bevölkerung gegenüber der
heutigen, auf den Einsatz von Massenvernichtungsmitteln ausgerichteten
Kriegsführung ist das Gebot der Stunde und keine Behörde, gleichgültig auf welcher
Stufe, kann sich dieser Verpflichtung entziehen. Überdies ist zu beachten, dass

die Verwendung von Atomenergie zu Friedenszwecken wie auch die erheblichen

Lager an Atomwaffen auch in Friedenszeiten für die Bevölkerung zur
ernsten Gefahr werden können. Es ist daher notwendig, dass die Gemeinden
und die Kantone diese Aufgabe ernst nehmen, die Verantwortung dafür
weitblickend tragen und die dafür im Gesetz und in der Zivilschutzkonzeption 1971
verankerten Grundsätze befolgen.
Wenn auch der Zivilschutz primär auf kriegerische Ereignisse ausgerichtet ist,
hat die Praxis der letzten Jahre in vielfältiger Weise gezeigt, dass Zivilschutz
auch Katastrophenschutz ist. Die Massnahmen des Zivilschutzes, seine personellen

und materiellen Ressourcen, haben gerade in unseren Gebirgsgegenden
immer wieder dazu beigetragen, Katastrophenlagen meistern zu helfen, die
Auswirkungen von Lawinen- oder Wassernot zu beschränken und zu beheben.
Verschiedenen Berggemeinden wurden in den letzten Wochen der Hitze, Trok-
kenheit und Dürre Motorspritzen des Zivilschutzes zur Verfügung gestellt, um
das fehlende Nass zu beschaffen, um das Vieh zu tränken sowie Felder und
Wiesen zu retten.
Zivilschutz ist heute nicht nur ein Gebot der Landesverteidigung. Er ist auch
eine sittliche und humanitäre Verpflichtung unserer Zeit, um Vermassung und
Gleichgültigkeit dem Nächsten und Nachbarn gegenüber zu überbrücken, der
Gemeinschaft zu dienen und sinnvoll praktische Hilfe zu leisten.

Ç. HßM-t

Regierungsrat Dr. Gieri Vieh
Vorsteher des Finanz- und Militärdepartements

des Kantons Graubünden
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